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Zusatz-Informationen zur Pressemitteilung 

"AOK-Hausarzmodell in Südbaden verbessert die ärztliche 

Versorgung" 

 

Die AOK Baden-Württemberg erprobt seit Anfang 2005 zusammen 

mit dem Vertragspartner "Qualitätspraxen GmbH" in der 

Modellregion Freiburg, Breisgau/Hochschwarzwald und Lörrach das 

Qualitäts- und Kooperationsmodell in der hausärztlichen 

Versorgung (HQM Südbaden). Ziel ist es, durch ein kleines Modell 

mit begrenzter Teilnehmerzahl (10.000 Versicherte und 107 Ärzte) 

frühzeitig Erfolgsfaktoren für die flächendeckende 

hausarztzentrierte Versorgung zu erforschen und herauszubilden. 

Solche Faktoren sind z.B.: 

� Funktionierende Strukturen und klare Organisation (z. B. 

Projektbeirat, Projektteam, Netzmanagement) 

� Verbindliche Regelungen und konsequente Einforderung von 

Aufgaben und Verpflichtungen 

� Instrumentaler Unterbau, z. B. für Finanz und Qualitäts-

Controlling 
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� Implementierung von Steuerungsinstrumenten, die nach 

Einsatz kontinuierlich auf ihre Effizienz analysiert und ggfl. 

angepasst werden 

� Regionalität  

� Findung geeigneter Vergütungsformen zur Zielerreichung 

� Zielvereinbarungen 

 

Bereits seit Ende 2003  erprobt die AOK Baden-Württemberg zudem 

mit dem Vertragspartner "Qualinet" und der Kassenärztlichen  

Vereinigung Nordbaden ein gleichartiges Hausarztmodell in der 

Modellregion Mannheim-Stadt, Heddesheim, Ilvesheim und 

Ladenburg (Hausarztmodell Rhein-Neckar). 

 

Seit Juli 2008 hat die AOK Baden-Württemberg zusammen mit MEDI 

und der hausärztlichen Vertragsgemeinschaft (HÄVG) zusätzlich das 

landesweite "AOK-HausarztProgramm" eingeführt. Ab 01. Juli 2008 

können Ärzte die Teilnahme an dem neuen Programm  beantragen, 

die Teilnahme beginnt dann mit der Bestätigung durch die HÄVG. Ab 

diesem Zeitpunkt kann der Arzt dann seine AOK-Versicherten 

Patienten einschreiben. Weitere Informationen dazu finden Sie unter 

http://www.aok.de/bawue/rd/207329.php.   

 


